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Großstädten wie z.B. dem Ruhrgebiet, Köln oder Düsseldorf vergleichbar. Um auch in 

kleineren Kommunen und Ortsteilen handlungsfähiger zu werden, sollten im Rahmen des 

Landesentwicklungsplanes Lösungsansätze für den ländlichen Raum geschaffen werden. 

Hier ist es insbesondere für den großflächigen Lebensmitteleinzelhandel oftmals nicht möglich, 

sich in den integrierten Lagen und den dort vorhandenen Strukturen anzusiedeln oder zu 

entwickeln. Dies gilt auch für bestehende, etablierte Einzelhandelsstandorte, die bereits vor 

Jahrzehnten bspw. in GIB-Flächen sowie anderen nicht integrierten Lagen entstanden sind 

und eine zentrale Funktion für die Nahversorgung in der Kommune oder einen Ortsteil 

einnehmen. Wegen der aktuellen Regelungen im Landesentwicklungsplan haben diese 

Standorte jedoch keine Entwicklungsperspektiven.  

Hiervon sind insbesondere ältere, noch kleinflächige Märkte mit einer Verkaufsfläche von 

knapp unter 800 m² betroffen. Diese Märkte bedürfen in vielen Fällen Modernisierungen, damit 

aktuelle Standards, wie etwa Gangbreiten und Regalhöhen, erreicht werden und die Märkte 

damit konkurrenzfähig bleiben. Hierdurch würden sie in der Regel allerdings auch die Schwelle 

zur Großflächigkeit überschreiten, was aufgrund landesplanerischer Vorgaben jedoch nicht 

genehmigungsfähig ist. Kommunen können so keine Erweiterungen ermöglichen, auch wenn 

diese in ihrem Interesse sind. Dies kann dazu führen, dass Marktbetreiber nicht länger in die 

Standorte investieren. Ein solcher Entwicklungsnachteil führt schleichend zu einem 

Attraktivitätsverlust des Marktes und kann im Worst-Case zu einem Marktaustritt führen. Dies 

schadet langfristig der Einzelhandelsstruktur des Ortes, da sich an diesem Standort wegen der 

geringen Verkaufsfläche kein neuer Markt ansiedeln wird. Eine solche Fehlentwicklung als 

Folge landesplanerischer Vorgaben ist auch der Öffentlichkeit nicht vermittelbar. 

Die Festlegung der Großflächigkeit ab einer Schwelle von 800 m², wie im Einzelhandelserlass 

NRW getroffen, entspricht zwar einem 20 Jahre altem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, 

aber nicht mehr den aktuellen Markanforderungen und -gegebenheiten. So wurde z.B. in 

Bayern aktuell der Schwellenwert auf 1.200 m² festgesetzt, bis zu dem abweichend in allen 

Gemeinden die Ausweisung für Betriebe zulässig ist, die ganz oder überwiegende dem 

Verkauf von Nahversorgungswaren dienen. Begrenzt wird dies auf städtebaulich integrierte 

Standorte sowie ausnahmsweise und unter bestimmten Bedingungen auch in Randlagen (vgl. 

LEP Bayern 2023, Ziele 5.3.1 und 5.3.2). Auch in der zuletzt geplanten Novelle der 

Baunutzungsverordnung war eine Anhebung des in § 11 Absatz 3 definierten Schwellenwertes 

vorgesehen. Eine solches Ziel würde eine deutliche Verbesserung für die kommunale 

Planungshoheit in Nordrhein-Westfalen bedeuten, da auch ohne Rücksprache mit der 

jeweiligen Regionalplanungsbehörde insbesondere den o.g. noch kleinflächigen Betrieben 

   n. 

      bieten einen ersten Ansatz für eine 

    damit Sicherung der o.g. etablierten 






